
Hinweise: - Nur vollständig ausgefüllte und vom Kunden und vom Elektroinstallationsunternehmen unterschriebene Aufträge werden bearbeitet! 
 - Für die Herstellung eines Schaustellerstromanschlusses berücksichtigen Sie bitte einen Vorlauf von mindestens 3 Werktagen! 
 - Für die Herstellung eines Baustromanschlusses berücksichtigen Sie bitte einen Vorlauf von mindestens 15 Werktagen! 
 - Die zeitliche Befristung für das Bestehen des Netzanschlusses beträgt ein Jahr und kann einmalig um ein weiteres Jahr verlängert werden!

Auftrag zur Herstellung eines 
zeitlich befristeten 
Bau- oder Schaustellerstromanschlusses

Vermerk GEW:

Straße, Hausnummer oder Gemarkung, Flur und Flurstück

Anschlussort:

PLZ, Ort

Name, Vorname/Firma

Anschrift des Kunden:

TelefonStraße, Hausnummer 

PLZ, Ort

E-Mail

Name, Vorname/Firma

Haus- und Grundstückseigentümer, wenn abweichend vom Kunden:

TelefonStraße, Hausnummer 

PLZ, Ort

E-Mail

Einverständnis des Haus- und Grundstückseigentümers:

(Ist erforderlich, falls Kunde und Haus- und Grundstückseigentümer voneinander abweichen.) Das Einverständnis zur Herstellung erfolgt unter Anerkennung der "Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung" (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV).

Ort Datum Unterschrift des Haus- und Grundstückseigentümer

Art des zeitlich befristeten Niederspannungsnetzanschlusses:

Den Anschlusspreis entnehmen Sie bitte unserem, im Internet unter www.gew-wilhelmshaven.de veröffentlichten Preisblatt zu den "Ergänzenden Bedingungen" zu der
"Verordung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung" 
Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 08.11.2006.

Hinweise zur Auftragserteilung:

Grundlage dieses Auftrags ist die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in 
Niederspannung" (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 08.11.2006 einschließlich der Ergänzenden Bedingungen der GEW Wilhelmshaven GmbH in der jeweils
gültigen Fassung. Der Anschlussvertrag ist erst dann geschlossen, wenn GEW den Auftrag schriftlich bestätigt hat. 
Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten zur Herstellung und Inbetriebnahme werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) zweckgebunden gespeichert und verarbeitet.

Terminwunsch:

Ort Datum Unterschrift des Kunden

Name, Vorname/Firma

Elektroinstallationsunternehmen:

Name Verteilnetzbetreiber

Eingetragen bei:

Straße, Hausnummer Installateurausweis-Nr.

PLZ, Ort

Die aufgeführte(n) Anlage(n) ist/sind unter Beachtung der geltenden behördlichen 
Vorschriften oder Verfügungen und nach den anerkannten Regeln der Technik, 
insbesondere nach DIN VDE Normen, den zzt. gültigen Technischen 
Anschlussbedingungen (TAB) und den sonstigen Vorschriften der GEW errichtet, 
geprüft und fertiggestellt.   
Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die Anlage ist gemäß § 14 NAV und 
Ziffer 3 TAB in Betrieb gesetzt. Soweit erforderlich, wird die Inbetriebsetzung 
zugleich im Namen des Kunden/Anschlussnehmers beantragt.

Stempel des eingetragenen Installationsunternehmens

Unterschrift der eingetragenen verantwortlichen Elektrofachkraft

Datum

GEW Wilhelmshaven GmbH 
Nahestraße 6 
26382 Wilhelmshaven

Ihr Ansprechpartner bei der GEW 
Telefon : 04421 404-712 
Fax : 04421 404-609 
E-Mail : anschluss@gew-wilhelmshaven.de

Baustromanschluss mit einer max. Anschlussleistung von 41 kVA (max. 60 A Betriebsstrom/Anlaufstrom) in Verbindung mit der Herstellung eines 
Niederspannungsnetzanschlusses (vorgelegtes Kabel und temporärem Anschlussübergabeschrank) 
Das "Datenblatt zur Angebotserstellung für Netzanschlüsse zur Energie- und Wasserversorgung" ist zusammen mit allen dort aufgeführten 
Unterlagen mit einzureichen!

Schaustellerstromanschluss (Anschluss ohne Erdarbeiten an Kabelverteilerschrank oder Transformatorstation) 
Der Anschlussübergabeschrank mit einem Zählerplatz und Zählerplatzfläche mit Drei-Punkt-Befestigung ist vom Anschlussnehmer bereitzustellen!

Eine legitimierte Person des Installationsunternehmens erhält einen Schlüssel für 
Anschlussübergabeschränke im GEW-Lager, Ladestraße 2, 26389 Wilhelmshaven 
gegen eine Kaution in Höhe von 60 €.

Bitte per Computer oder in Blockschrift ausfüllen!


Hinweise:         - Nur vollständig ausgefüllte und vom Kunden und vom Elektroinstallationsunternehmen unterschriebene Aufträge werden bearbeitet!
         - Für die Herstellung eines Schaustellerstromanschlusses berücksichtigen Sie bitte einen Vorlauf von mindestens 3 Werktagen!
         - Für die Herstellung eines Baustromanschlusses berücksichtigen Sie bitte einen Vorlauf von mindestens 15 Werktagen!
         - Die zeitliche Befristung für das Bestehen des Netzanschlusses beträgt ein Jahr und kann einmalig um ein weiteres Jahr verlängert werden!
Auftrag zur Herstellung eines
zeitlich befristeten
Bau- oder Schaustellerstromanschlusses
Vermerk GEW:
Straße, Hausnummer oder Gemarkung, Flur und Flurstück
Anschlussort:
PLZ, Ort
Name, Vorname/Firma
Anschrift des Kunden:
Telefon
Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort
E-Mail
Name, Vorname/Firma
Haus- und Grundstückseigentümer, wenn abweichend vom Kunden:
Telefon
Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort
E-Mail
Einverständnis des Haus- und Grundstückseigentümers:
(Ist erforderlich, falls Kunde und Haus- und Grundstückseigentümer voneinander abweichen.) Das Einverständnis zur Herstellung erfolgt unter Anerkennung der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung" (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV).
Ort
Datum
Unterschrift des Haus- und Grundstückseigentümer
Art des zeitlich befristeten Niederspannungsnetzanschlusses:
Den Anschlusspreis entnehmen Sie bitte unserem, im Internet unter www.gew-wilhelmshaven.de veröffentlichten Preisblatt zu den "Ergänzenden Bedingungen" zu der "Verordung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung" Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 08.11.2006.
Hinweise zur Auftragserteilung:
Grundlage dieses Auftrags ist die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung" (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 08.11.2006 einschließlich der Ergänzenden Bedingungen der GEW Wilhelmshaven GmbH in der jeweils gültigen Fassung. Der Anschlussvertrag ist erst dann geschlossen, wenn GEW den Auftrag schriftlich bestätigt hat.
Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten zur Herstellung und Inbetriebnahme werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckgebunden gespeichert und verarbeitet.
Terminwunsch:
Ort
Datum
Unterschrift des Kunden
Name, Vorname/Firma
Elektroinstallationsunternehmen:
Name Verteilnetzbetreiber
Eingetragen bei:
Straße, Hausnummer
Installateurausweis-Nr.
PLZ, Ort
Die aufgeführte(n) Anlage(n) ist/sind unter Beachtung der geltenden behördlichen Vorschriften oder Verfügungen und nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach DIN VDE Normen, den zzt. gültigen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und den sonstigen Vorschriften der GEW errichtet, geprüft und fertiggestellt.  
Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die Anlage ist gemäß § 14 NAV und Ziffer 3 TAB in Betrieb gesetzt. Soweit erforderlich, wird die Inbetriebsetzung zugleich im Namen des Kunden/Anschlussnehmers beantragt.
Stempel des eingetragenen Installationsunternehmens
Unterschrift der eingetragenen verantwortlichen Elektrofachkraft
Datum
GEW Wilhelmshaven GmbH
Nahestraße 6
26382 Wilhelmshaven
Ihr Ansprechpartner bei der GEW
Telefon         : 04421 404-712
Fax         : 04421 404-609
E-Mail         : anschluss@gew-wilhelmshaven.de
Baustromanschluss mit einer max. Anschlussleistung von 41 kVA (max. 60 A Betriebsstrom/Anlaufstrom) in Verbindung mit der Herstellung eines Niederspannungsnetzanschlusses (vorgelegtes Kabel und temporärem Anschlussübergabeschrank)
Das "Datenblatt zur Angebotserstellung für Netzanschlüsse zur Energie- und Wasserversorgung" ist zusammen mit allen dort aufgeführten
Unterlagen mit einzureichen!
Schaustellerstromanschluss (Anschluss ohne Erdarbeiten an Kabelverteilerschrank oder Transformatorstation)
Der Anschlussübergabeschrank mit einem Zählerplatz und Zählerplatzfläche mit Drei-Punkt-Befestigung ist vom Anschlussnehmer bereitzustellen!
Eine legitimierte Person des Installationsunternehmens erhält einen Schlüssel für
Anschlussübergabeschränke im GEW-Lager, Ladestraße 2, 26389 Wilhelmshaven 
gegen eine Kaution in Höhe von 60 €.
Bitte per Computer oder in Blockschrift ausfüllen!
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